
 

5. Änderungsvertrag zum Konzessionsvertrag vom 
15.07.2004 

 
zwischen  Stadt Luckenwalde 
 Markt 10 
 
 14943 Luckenwalde 
 
vertreten durch : Frau Bürgermeisterin Herzog-von der Heide 
 im Folgenden genannt:   Stadt 
 
 
und  LUBA GmbH 
 Rudolf-Breitscheid-Straße 72 
  
 14943 Luckenwalde 
 
vertreten durch : Herrn Kräker, Geschäftsführer 
 im Folgenden genannt:   LUBA 

 
Der § 3 des Vertrages wird wie folgt gefasst: 
 

§ 3 
Preise der Mittagsmahlzeit 

 
(1) Der Portionspreis als Vollkostenpreis beträgt incl. MwSt: 

 
3,05 € 

 
(2) Die 5. Änderung zum Konzessionsvertrag tritt zum 01.01.2016 in Kraft und ist 

befristet bis 30.09.2017. 
 

(3) Eine Preisanpassung ist nur möglich 
 

• wenn der Gesetzgeber Beschlüsse fasst, die direkten Einfluss auf die Dienstleistung 
haben (z.B. Erhöhung des Mindestlohnes oder der Mehrwertsteuer) 

• oder unabsehbare gewaltige Preissteigerungen zu verzeichnen sind, die sich 
ausdrücken in einer Steigerung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland um 
über 3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat in drei aufeinanderfolgenden Monaten.  

 
(4) Eine darin begründete Vertragsänderung kommt nur im Einvernehmen beider 

Parteien zustande.  
 
Luckenwalde, den Luckenwalde, den   
 
 
................................ ................................  
Stadt Luckenwalde LUBA GmbH 
Die Bürgermeisterin Der Geschäftsführer 
 
 
.............................. 
Peter Mann  
Allgemeiner Vertreter  
der Bürgermeisterin 


